
Bei  zwei Gegenstimmen wird mehrheitlich empfohlen: 
 
Der Rat möge beschließen: 
Alle von der Stadt Schortens festgelegten und erhobenen Gebühren und Entgelte werden 
von der Verwaltung hinsichtlich der Teuerungsrate unter Einbeziehung etwaiger 
Lohnsteigerungen geprüft und einmal jährlich dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 


